
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satzung 

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse - IBAN: DE04 20050550 1207139740 - BIC: HASPDEHHXXX 
Vereinsvorstand: 1V Karsten Schulze - 2V Vinh Ha Nguyen Tran - KW Jan L. Weidauer 

Kontakt: vorstand@FvSMTeV.de - www.stamm-mutter-teresa-ev.de 

Vereinssitz  
Katholische Kirchengemeinde 
Mariä Himmelfahrt 
Oldenfelder Straße 23 
22143 Hamburg 
 
Tel.:  +49(0)40 - 46 77 96 42 
FAX:  +49(0)40 - 46 77 96 40 
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§1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein Stamm Mutter Teresa e.V.“.  
Er ist im Vereinsregister zu Hamburg eingetragen. 

(2) Der Sitz des Vereins ist Hamburg. 
(3) Das Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr. 

 
§2 Zweck 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung und Pflege der ehrenamtlichen 
Jugend- und Pfadfinderarbeit in Hamburg-Rahlstedt, speziell im 
Pfadfinderstamm Mutter Teresa der DPSG. Er führt hierzu alle ihm zur 
Erreichung des Vereinszweckes geeignet erscheinenden Maßnahmen 
durch. Hierzu gehören unter anderem: 

a. Aus- und Weiterbildung der Gruppenleiter, 
b. Bezuschussung von Fahrten und Aktionen des Stammes und 

seiner Gruppen, 
c. Bereitstellung von finanziellen und sachlichen Mitteln, 
d. Beschaffung und Pflege von Material, 
e. Pflege der Gruppenräume und deren Einrichtungen, 
f. Förderung der Öffentlichkeitsarbeit des Stammes, 
g. Förderung von nationalen und internationalen 

Pfadfinderbegegnungen. 
(2) Kommt es zu einer Auflösung des DPSG Stammes Mutter Teresa 

Hamburg-Rahlstedt, so ist der Zweck des Vereins eine Neugründung des 
Stammes. 

 
§3 Gemeinnützigkeit 
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der 
Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke 
verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln 
des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins 
fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. 
 
§4 Mitgliedschaft 

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche oder juristische Person werden. 
Natürliche Personen müssen das siebte Lebensjahr vollendet haben.  

(2) Über den schriftlichen Antrag entscheidet der Vorstand. Die 
Mitgliedschaft beginnt mit der ersten Abbuchung des. 

(3) Funktionsträger haben eine Kündigungsfrist von sechs Wochen nach 
Eingang der schriftlichen Kündigung beim Vorstand. 
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(4) Die Mitgliedschaft endet  
a. durch eine schriftliche Austrittserklärung. Sie ist ohne Kündigungsfrist 

bis zum Ende eines Halbjahres an ein Vorstandsmitglied zu richten, 
b. durch Ausschluss aus dem Verein, 
c. mit dem Tod des Mitglieds, bzw. bei juristischen Personen mit deren 

Erlöschen. 
(5) Ein Mitglied, das in erheblichen Maß gegen die Vereinsinteressen 

verstoßen hat, kann durch Beschluss des Vorstandes aus dem Verein 
ausgeschlossen werden. Das Mitglied muss zuvor schriftlich oder 
mündlich vom Vereinsvorstand angehört werden. Die Mitteilung über 
den Ausschluss ist schriftlich an das betreffende Mitglied zu richten. 

(6) Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen Anspruch 
gegenüber dem Vereinsvermögen. 

§5 Organe 
Die Organe des Vereins sind: 

1. Der Vorstand 
2. Die Mitgliederversammlung 

 
§6 Der Vorstand 

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. 
Vorsitzenden und dem Schatzmeister als gewählte Mitglieder. Die 
beiden Stammesvorsitzenden des DPSG Stammes Mutter Teresa 
Hamburg-Rahlstedt sind per Amt geborene Mitglieder des Vorstandes. 
Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. und 2. 
Vereinsvorsitzenden vertreten. 

(2) Die zu wählenden Vorstandsmitglieder werden von der 
Mitgliederversammlung auf die Dauer von drei Jahren gewählt. Sie 
bleiben solange im Amt, bis eine Neuwahl erfolgt. Wiederwahl ist 
zulässig. Scheidet eines der gewählten Mitglieder des Vorstandes 
während seiner Amtsperiode aus, wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied 
für den Rest der Amtsdauer des ausgeschiedenen Vorstandmitglieds. 

(3) Die Geschäftsführung des Vereins obliegt dem 1. Vorsitzenden, er wird 
hierbei vom 2. Vorsitzenden unterstützt. Die Buchführung obliegt dem 
Schatzmeister. 

(4) Die Aufgaben des Vorstandes sind: 
a. Führung des Vereins im Sinne der Satzung, 
b. Einberufung der Mitgliederversammlung und Ausarbeitung einer 

Tagesordnung, 
c. Entscheidung über die Mittelverwendung im Speziellen, 
d. Erstellung des Jahresberichts, 
e. Entscheidung über Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern. 

(5) Der Vorstand tagt in regelmäßigen Sitzungen. Die Sitzung wird vom 1. 
Vorsitzenden einberufen, bei dessen Verhinderung vom 2. Vorsitzenden. 

(6) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Mitglieder 
anwesend sind. Bei Zustimmung aller Vorstandsmitglieder kann der 
Vorstand schriftlich abstimmen. 
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§7 Die Mitgliederversammlung 
(1) Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom Vorstand einzuberufen. Dies 

erfolgt durch schriftliche oder elektronische (E-Mail) persönliche 
Einladung mit einer Einladungsfrist von vier Wochen. Dabei ist die vom 
Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen. 

(2) Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich und mindestens zwei Wochen 
vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand einzureichen. 

(3) Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden geleitet. 
(4) Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind 

a. Wahl der beiden Vorsitzenden und des Schatzmeisters, 
b. Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstandes 

und dessen Entlastung, 
c. Wahl eines Kassenprüfers, 
d. Beschlüsse über Satzungsänderungen und Vereinsauflösung, 
e. Entscheidung über die Mittelverwendung im Allgemeinen. 

(5) Alle Beschlüsse der Mitgliederversammlung bedürfen der einfachen 
Mehrheit. Satzungsänderungen oder Vereinsauflösung werden mit Zwei-
Drittel-Mehrheit beschlossen. 

(6) Beschlüsse und Wahlen der Mitgliederversammlungen können als 
Blockabstimmung durchgeführt werden. 

(7) Beschlüsse der Mitgliederversammlung können mit einer einfachen 
Mehrheit der anwesenden Gründungsmitglieder Rückgängig gemacht 
werden, Satzungsänderungen mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit. 

(8) Der Vorstand hat unverzüglich eine Mitgliederversammlung 
einzuberufen, wenn es das Vereinsinteresse erfordert oder wenn 
mindestens ein Drittel der Mitglieder die Einberufung schriftlich und unter 
Angabe einer Tagesordnung fordert. 

(9) Über die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll zu führen, das vom 1. 
Vorsitzenden und Protokollführer zu unterzeichnen ist. 

 
§8 Mitgliedsbeiträge 
Die Mitgliedsbeiträge sind Monatsbeiträge und betragen mindestens 1 Euro. 
Sie sind jeweils zu Beginn eines Halbjahres für sechs Monate im Voraus fällig. 
 
§9 Auflösung und Anfall des Vereinsvermögens 
Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
Vereinsvermögen an den DPSG Stamm Mutter Teresa Hamburg-Rahlstedt, der 
es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche 
Zwecke zu verwenden hat. 
 
§10 Gerichtsstand 

(1) Der Gerichtsstand ist Hamburg. 
(2) Für diese Satzung und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem 

Verein und dem Vereinsmitglied gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

 
§11 Nichtigkeit einzelner Klauseln 
Sollte eine Bestimmung in dieser Satzung oder eine Bestimmung im Rahmen 
sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 
 
 
 
Stand 21.02.2016 


